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REGLEMENT Zuger Open Expo 2025 vom Samstag, 29. November 2025 
 
Das OK der Zuger Open Expo 2025 erlässt folgendes Reglement: 
 

1. Allgemeines  
 

Zweck Die Zuger Open Expo soll über den derzeitigen Stand der Tierzucht orientieren. Im 
Weiteren soll es den Züchtern ermöglichen, ihre Tiere untereinander zu 
vergleichen. Der Ehrgeiz für die züchterische Arbeit soll gefördert werden. 

 Bei der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung soll die Ausstellung vermehrt Freude 
an den Tieren wecken. Die Beziehung vom Konsument zum Produzent soll vertieft 
werden. 

Zeit und Ort Die Ausstellung findet am Samstag, 29. November 2025 auf dem 
Stierenmarktareal in Zug statt. 

Umfang An der Zuger Open Expo werden Kühe, Rinder, Kälber verschiedener Rassen und 
Pferde der Haflinger Pferdezuchtgenossenschaft ausgestellt. 

Programm 06.00 – 08.30 Auffuhr 
 08.30 Öffnung der Ausstellung und der Festwirtschaft 
 09.00 – 09.30 Rangierung Abteilungen Rinder (alle Rassen) 
 09.40 Champion-Wahl Rinder (alle Rassen) 
 09.55 – 10.30 Rangierung Abteilungen Kühe in 1. Laktation (alle Rassen) 
 10.40 Schöneuter-Wahl Kühe 1. Laktation (alle Rassen) 
 10.55 Champion-Wahl Kühe 1. Laktation (alle Rassen) 
 11.05 Miss Tradition 

11.15– 12.00 Betriebscup (pro Betrieb nehmen 3 Kühe teil) 
 

12.00 – 12,15 Miss Protein 
12.15 – 12,45 Mittagessen in der Festhalle 
12.45 – 13.15 Kälberwettbewerb 
13.15 – 14.10 Rangierung Abteilungen Kühe 2. und ff Laktation 

Original Braunvieh, Braunvieh, Holstein 
14.10           Miss Genetik 
14.20 Schöneuter-Wahl Kühe 2. und ff Laktation alle Rassen 
14.40 Champion-Wahl Kühe 2. und ff Laktation Original Braunvieh 
15.00 Champion-Wahl Kühe 2. und ff Laktation Holstein 
15.20 Champion-Wahl Kühe 2. und ff Laktation Braunvieh 
   Anschliessend Abfuhr 
  (Verlad der Tiere nur bei den Stallungen) 

Parallelprogramm 09.00 – 15.00 Reiterspiele der Haflinger Pferdezuchtgenossenschaft 
                             Zentralschweiz (Rangverkündigung fortlaufend) 

Organisation Träger der Ausstellung ist der Zuger Tierzuchtverband. 
Zugelassene Tiere - HB - Mitglieder der Zuger Braunviehzuchtgenossenschaften und Braunviehvereine 

- HB - Mitglieder des Zuger Holsteinzuchtvereins 
- Mitglieder der Jungzüchtervereinigung Aargau/Zug 

 - Kühe in Laktation der Braunvieh, Original Braunvieh und Holstein-Rasse 
 - Rinder und Kälber der Braunvieh, Original Braunvieh und Holstein-Rasse 

 - Die Tiere müssen im Zeitpunkt der Anmeldung im Eigentum des Ausstellers sein. 
- Die Tiere müssen die im Reglement festgelegten Anforderungen erfüllen. 

Fütterung - Die Fütterung von Silage ist verboten! 

Versicherung - Die Versicherung der Tiere und allfälliger Helfer ist Sache des Tierhalters. 
 



2. Rindvieh 
 

Tierschutz und Tierseuchenpolizeiliche Bedingungen für die Zuger Open Expo 2025 in Zug 
(gemäss den Bedingen des Veterinäramtes Zug) 
 

Bei unveränderter Seuchenlage gelten, gestützt auf Art. 27 - 31 der Tierseuchenverordnung vom 27. 
Juni 1995 (TSV, SR 916.401), die folgenden tierseuchenpolizeilichen Bedingungen: 

 

1. Die Ausstellungstiere dürfen nicht gemeinsam mit Nicht-Ausstellungstieren transportiert werden. Der 
Transport darf nur in gereinigten Transportfahrzeugen für lebende Tiere erfolgen. 

2. Die Tiere müssen vorschriftsgemäss mit zwei TVD-Ohrmarken gekennzeichnet sein. 
 Unkorrekt gekennzeichnete Tiere müssen zurückgewiesen werden und dürfen nicht an der  
 Ausstellung teilnehmen. 

3. Der Veranstalter bezeichnet eine verantwortliche Person für die Auffuhrkontrolle und meldet diese vor 
Beginn der Ausstellung dem Veterinärdienst und dem verantwortlichen Tierarzt. 

4. Es dürfen nur gesunde Tiere aus seuchenfreien und seuchenunverdächtigen Beständen aufgeführt 
werden. 

5. Besteht bei der Auffuhr oder während der Ausstellung Seuchen- oder Ansteckungsverdacht oder wird 
eine Seuche festgestellt, trifft der zuständige Tierarzt und der Veranstalter alle notwendigen 
Massnahmen zur Verhütung der Seuchenverschleppung. 

6. Verdächtige, ansteckungsverdächtige oder kranke Tiere sind auf Kosten des Tierhalters oder der 
Tierhalterin abzusondern. 

7. Es dürfen nur Tiere aus anerkannt BVD-freien Betrieben aufgeführt werden. 

8. Alle Tiere müssen mittels Blutprobe negativ auf BVD-Virus getestet worden sein. Der Zeitpunkt der 
Blutentnahme spielt keine Rolle. Das Resultat der Untersuchung muss vor der Auffuhr bis spätestens 
26. November 2025 dem Veranstalter Zuger Open Expo 2025, Toni Reichmuth, Nidfuren 1, 6313 
Edlibach, E-Mail toreichmuth@gmail.com schriftlich mitgeteilt werden. Jeder Aussteller ist selbst 
für die Meldung verantwortlich sonst darf er die Tiere nicht aufführen. 

9. Begleitdokument: Jedes Tier muss von einem vollständig ausgefüllten Begleitdokument begleitet sein 
(in Ziff. 3 bzw. 4 ist «dauerhaft» anzukreuzen und «Zuger Open Expo 2024» einzutragen). Eine Kopie 
vom Begleitdokument ist dem Veranstalter bei der Auffuhr zur Überprüfung der Gültigkeit bzw. 
Archivierung abzugeben. Das Original bleibt beim Aussteller. 

10. Für Tiere, die nicht in den Ursprungsbetrieb zurückkehren, muss durch den Veranstalter der Ausstellung 
in jedem Fall ein neues Begleitdokument ausgestellt werden. 

11. Für diejenigen Tiere, die in den Ursprungsbetrieb zurückkehren, kann das ursprüngliche 
Begleitdokument unter folgenden Voraussetzungen für den Rücktransport wieder verwendet werden: 
a) Während der Ausstellung hat keine Handänderung stattgefunden und das Begleitdokument ist 

korrekt ausgefüllt; 
b) Der Seuchenstatus auf der Ausstellung hat sich während der Aufenthaltsdauer dieser Tiere nicht 

verändert; 
c) Die Tiere sind während der Ausstellung nicht erkrankt und haben keine Medikamente erhalten, 

deren Absetzfrist zum Zeitpunkt des Abtransportes noch nicht abgelaufen ist. 
Trifft eine dieser Voraussetzungen nicht zu, muss durch den Veranstalter der Ausstellung ein 
neues Begleitdokument ausgestellt werden. 

12. Die Tierhalter müssen für Tiere der Rindergattung keine Abgangs- resp. Zugangsmeldung an die 
Tierverkehrsdatenbank machen, da es sich um eine regionale Ausstellung handelt. 

13. Der Veranstalter der Ausstellung muss ein Tierverzeichnis führen. Als Tierverzeichnis gelten auch 
lückenlos vorhandene Begleitdokumente bzw. Kopien davon. Das Verzeichnis muss während dreier 
Jahre nach dem letzten Eintrag aufbewahrt werden. Den Vollzugsorganen ist auf deren Verlangen 
jederzeit Einsicht in das Verzeichnis zu gewähren. 

14. Das ASR-Ausstellungsreglement für das Bereitstellen und die Auffuhr von Tieren an Milchviehausstel-
lungen namentlich für die „Zuger Open Expo 2025“ muss eingehalten werden. Gemäss ASR-Aus-
stellungsreglement ist die ZOE verpflichtet eine Kontrollkommission bestehend aus 3 Personen 
einzusetzen, die die Einhaltung vom Reglement überwacht. Das ASR-Ausstellungsreglement kann unter 
https://asr-ch.ch/de/Reglemente/Reglemente/Ausstellungen abgerufen werden. 

15. Die Tierschutzbestimmungen sind jederzeit in allen Teilen einzuhalten. 

16. Verantwortlicher Tierarzt für diese Ausstellung ist Dr. Damian Hotz, Bofeld, 6340 Baar, Telefon 
041 761 19 69. Die Kosten der seuchenpolizeilichen Überwachung gehen zu Lasten des Veranstalters. 
Kosten die durch eine Behandlung an der Ausstellung entstehen, werden an den Landwirt verrechnet. 
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2.1 Kühe 
 

Anmeldung Sämtliche Ausstellungstiere der Rasse Brown Swiss / OB die an der 
Ausstellung teilnehmen, sind für BrunaNet-Nutzer ZWINGEND über das 
SchauNet anzumelden. Holsteintiere und nicht BrunaNetnutzer müssen die 
Tiere via toreichmuth@gmail.com oder Watsapp 076 571 02 58 anmelden. 
Tiere, welche für die Zuger Open Expo angemeldet werden, müssen zu diesem 
Zeitpunkt auf der TVD des Ausstellers angemeldet sein.  
Anmeldeschluss ist der 27. Oktober 2025 

 

Styling Die Kühe dürfen geschoren sein, es darf jedoch keine Topline bzw. es 
dürfen keine Haare aufgestellt werden. Scheren der Euter ist erlaubt. Euter 
rassieren und einreiben mit Oel etc. ist untersagt. Erlaubtes Produkt als 
Zitzenverschluss ist nur Collodium 8% zugelassen. 

 

Wettbewerbe -Alle Kühe müssen in Laktation sein. 
-Es werden folgende Wettbewerbe durchgeführt: 

 - Rangierungen innerhalb der Abteilungen nach den Rassen 
Original Braunvieh, Braunvieh, Holstein 

 - Betriebscup (pro Betrieb nehmen 3 Kühe teil) 
 - Champion Schöneuter Kühe 1. Lakt. über alle Rassen 
 - Champion Schöneuter Kühe 2. und ff. Lakt. über alle Rassen 
 - Champion Wahl Kühe 1. Lakt. über alle Rassen 

- Champion Wahl Original Braunvieh Kühe 2. und ff. Laktation 
- Champion Wahl Braunvieh Kühe 2. und ff. Laktation 
- Champion Wahl Holstein Kühe 2. und ff. Laktation 

 - Genetikpreis Braunvieh- und Original Braunviehkühe 
   (gemäss Reglement Braunvieh Schweiz) 
 - Miss Protein 
 - Miss Tradition ( Abteilungen erfolgen nach Anmeldungen) 

 

Abteilungen Die Abteilungen werden anhand der Anmeldungen nach Rasse, Laktationen 
und Alter gebildet. Abkalbealter der Kühe in 1. Laktation max. 36 Monate. 
Alle übrigen Kühe starten in den Abteilungen 2. und ff. Laktation. 

 

Rangierung Die Tiere werden von einem Einzelrichter im Ring rangiert und kommentiert. Die 
Tiere werden durch die Tierhalter oder deren Helfer im Ring vorgeführt.  

 

Betriebscup  - alle Rassen nehmen gleichzeitig teil 
  - die teilnehmenden Betriebe müssen vorangemeldet werden ( BrunaNet 

Bemerkungen ) 
  - es können 3 Kühe in Laktation des gleichen Betriebes aufgeführt werden 
 

Champion Schöneuter - alle Rassen nehmen gleichzeitig am Schöneuterwettbewerb teil; 
  - es gibt 2 Kategorien: - Kühe in 1. Laktation und 
   - Kühe in 2. und folgender Laktation 

- Die Experten wählen aus jeder Abteilung ihre Favoritentiere zur 
  Teilnahme aus. 

 

Champion OB  Aus allen Abteilungssiegerinnen wird eine Kuh als Champion ausgewählt. 
Champion Braunvieh Aus allen Abteilungssiegerinnen wird eine Kuh als Champion ausgewählt 
Champion Holstein Aus allen Abteilungssiegerinnen wird eine Kuh als Champion ausgewählt 
Miss Tradition Anforderungen: 
 - Die Kuh muss in Laktation sein. 
 - Die Kuh darf an keiner Körperstelle geschoren worden sein. ( Felllänge 

mind. 1.5 cm) 
 - Die Kuh muss zum Zeitpunkt der Auffuhr ein leeres Euter aufweisen und 

darf nicht verklebt werden. 
 - Jede Kuh muss bei der Anmeldung unter Bemerkungen mit Tradition 

deklariert werden. 
 - Die Abteilungen werden nach Anmeldungen gemacht und die Kühe 

laufen in einem seperaten Wettbewerb. 
 - Aus allen Abteilungssiegerinnen wird eine Kuh als Champion 

ausgewählt. (Die Miss Tradition Kühe sind nur am Miss Tratidion 
Wettbewerb zugelassen). 
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  - Jede Miss Tradition Kuh muss beim Betreten des Ringes einer 
Kontrollperson vorgeführt werden, welche über Einhaltung des Miss 
Tradition Reglements und somit derer Teilnahme entscheidet. 

  - Die Miss Tradition wird nur durchgeführt, wenn genügend Anmeldungen 
bestehen, d.h. es müssen mindestens 2 Abteilungen zustande kommen. 

 

Rekurse Es besteht keine Rekursmöglichkeit. 
 

Preise - Erinnerungspreise an alle Aussteller 
- Erinnerungspreis an den Betriebscupsieger 
- Erinnerungspreis für die Champion Schöneuter 
- Erinnerungspreis an die Champion Original Braunvieh, Braunvieh,Holstein 
  und Miss Tradition. 
- Erinnerungspreis für die höchste Eiweissleistung der ausgestellten Kühe 

Bedingungen; mind. 2 abgeschlossene Laktationen, Milchleistung von mind. Ø 
6500 kg. 

- Genetikpreis Braunvieh 
- Genetikpreis Original Braunvieh 
- Die Reglemente des Genetikpreises sind unter www.braunvieh.ch abgelegt. 

 

 Die Erinnerungspreise werden ab 14.30 Uhr in der Festhalle abgegeben.Die 
Erinnerungspreise der Spezialwettbewerbe werden im Ring abgegeben. Die 
Fotos und Ranglisten sind auf der Internetseite www.zugeropenexpo.ch 
abrufbar. 

 
2.2 Rinder und Kälber 
 

Anmeldung Sämtliche Ausstellungstiere, die am Rinderwettbewerb teilnehmen, sind für 
BrunaNet-Nutzer zwingend über das SchauNet anzumelden und ansonsten 
über Whatsapp 076 571 02 58. 

Styling Die Rinder dürfen geschoren sein und es darf eine Toppline erstellt 
werden. 

 

Wettbewerbe - Rinderwettbewerb - Abteilungen zu ca. 10 Tieren nach Alter 
 - aus allen Abteilungssiegerinnen wird ein 

Champion-Rind auserkoren (Rassen sind gemischt). 
 

 - Kälberwettbewerb - die Tiere werden einzeln vorgeführt und durch die 
Kinder am Mikrophon vorgestellt (maximal 3 Minuten) 

  - folgende Kriterien sind für die Gewinner/Innenwahl 
  ausschlaggebend: Originelle Präsentation (45%),  
  mündliche Vorstellung (45%), Qualität des Tieres (10%) 
 

Teilnahmebedingungen - Rinderwettbewerb - Rinder geboren zwischen 29.01.2023 und 29.04.2025 
   

 - Kälberwettbewerb - Kälber geboren zwischen 30.04.2025 und 29.10.2025 
  - Alter Vorführer/Innen bis 12 Jahre alt 
 

Preise - Rinderwettbewerb - Erinnerungspreis an die Champion der Expo 
 

- Kälberwettbewerb  - Tricheli an alle Teilnehmer/Innen 
 
 
 
 

Dieses Reglement genehmigte das Organisationskomitee „Zuger Open Expo 2025“ im August 2025. 

 
 
 

Menzingen, im Oktober 2025    Zuger Open Expo 2025 

 
  
 
    Toni Reichmuth, OK-Präsident 

http://www.braunvieh.ch/
http://www.zugeropenexpo.ch/

